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Gemeinde Kleinmachnow 
 

Beschlussvorlage öffentlich 
 
Datum:  26.04.2019 Einreicher: Der Bürgermeister DS-Nr. 051/19 

 

Entgegennahme KSD: 

Verfahrensvermerk:  

 Genehmigung  Anzeige  Ankündigung  Veröffentlichung 

  Bekanntmachung 

  Auslage 

Beratungsfolge Abstimmung Sitzung 

 JA NEIN ENTH geplant Endtermin Bemerkung 

 Gemeindevertretung    16.05.2019   

       

       

       

Betreff: 
 

Elektromobilitätskonzept für die Gemeinde Kleinmachnow, 

hier: Vergabe zur Errichtung und zum Betrieb von Ladestationen 

für Elektrofahrzeuge (vgl. DS-Nr. 036/18 vom 17.05.2018) 
Beschlussvorschlag: 

Nach dem freihändigen Vergabeverfahren gemäß § 3 Absatz 3 VOB/A wird der Auftrag zur Er-

richtung und zum Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge an den nachfolgenden Bieter 

vergeben: 

 EMB Energie Mark Brandenburg GmbH 

 Großbeerenstraße 181 – 183 

 14482 Potsdam 

Die Auftragssumme beträgt brutto 79.486,98 Euro, die Ausführung ist im Zeitraum 21.05.2019 bis 

30.09.2019 geplant. 

 

 

 

Anlagen: 

1) Übersichtskarte Standorte (Stand 04/2019) 

2) Ergänzende Vertragsbedingungen für den Betrieb von Ladestationen 

3) Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen, Feststellungsbescheid v. 11.04.2019 

Nichtöffentliche Unterlage: 

4) Bericht Angebotsprüfung und Vergabeempfehlung 

 

 

 

 

Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:  Gemeindevertreter 

Beratungsergebnis:  Gremium:  Sitzung am:  

einstimmig Stimmenmehrheit JA NEIN ENTHALTUNG lt. Beschluss abw. Beschluss 

       

  

Leiter der Sitzung:  

   

   

Bürgermeister Bürgermeister Fachbereichsleiter(in) 
(Endunterschrift)   
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Finanzielle Auswirkungen: Gemeindehaushalt  ja  nein 

Beteiligungen  ja  nein 

  

Produktgruppe: 54.10 

Teilhaushalt/Budget: 50.26 

Maßnahmen-Nr: M-000593 

Bereits im laufenden Haushalt    ja  nein 

veranschlagt:  EURO:       

Über-/außerplanmäßige 

Veranschlagung im 

laufenden Haushalt: 

   

Ergebnis-HH Jahr EURO:       

Finanz-HH Jahr EURO:       

Mittelfristig bereits veranschlagt:   ja  nein 

Mittelfristig neu zu veranschlagen:   ja  nein 

 
 

 Problembeschreibung/Begründung:  

 

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.04.2017 (DS-Nr. 054/17) ist die Verwaltung beauf-

tragt worden, sich am Bundesprogramm Elektroladeinfrastruktur zu beteiligen und einen Förder-

antrag für die Errichtung von Elektroladestationen zu stellen. 

Am 17.05.2018 billigte die Gemeindevertretung das „Elektromobilitätskonzept für die Gemeinde 

Kleinmachnow“ und beauftragte die Verwaltung zugleich, an insgesamt sieben Standorten auf 

öffentlichen (Straßenverkehrs-)Flächen Ladestationen zu errichten (DS-Nr. 036/18). 

 

Mit Datum vom 11.07.2018 ging ein Zuwendungsbescheid des Bundes für die Errichtung von sie-

ben Normalladern sowie deren Netzanschlüsse ein. Jede Säule soll über zwei Ladepunkte verfü-

gen, an jedem Ladepunkt kann mit einer Leistung von maximal 22 kW geladen werden. 

Der Förderanteil gemäß Zuwendungsbescheid beträgt 40 Prozent. Eine endgültige Festsetzung 

der Zuwendung erfolgt erst nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises und wird 

auch erst dann ausgezahlt. 

 

Das Büro Mende Ingenieure, Kleinmachnow, wurde mit der Planung der Maßnahme und Betreu-

ung der vergaberechtlich erforderlichen Ausschreibung beauftragt. Auf Grundlage der rechneri-

schen und sachlichen Prüfung der eingegangenen Angebote wird die Vergabe der Bauleistung 

mit einem Auftragsvolumen von 79.486,98 Euro brutto und des anschließenden Betriebes der sie-

ben Ladestationen für die Dauer von sechs Jahren an die Firma EMB Energie Mark Brandenburg 

GmbH empfohlen. 

 

Mit der Auftragsvergabe gelten für die Firma EMB Energie Mark Brandenburg GmbH „Ergänzen-

de Vertragsbedingungen für den Betrieb und die Wartung der Ladestationen“ (vgl. Anlage 2): So 

erhält der Betreiber von der Gemeinde keine Vergütung für seine Dienstleistungen und umge-

kehrt wird die Gemeinde nicht am Gewinn aus Einnahmen der getätigten Ladevorgänge betei-

ligt. Weiterhin sind die ausschließliche Lieferung von Grünstrom, die Möglichkeiten der Bezahlung, 

die Datenerfassung und –übertragung sowie die Berichterstattung über den Betrieb gegenüber 

Gemeinde und Fördermittelgeber geregelt. 

 

Die Kosten für den Betrieb und die Wartung der Ladestationen sind durch den Betreiber in den 

Endverbraucherpreis einzukalkulieren. Diese umfassen neben den Selbstkosten für Wartung und 

Betrieb (z. B. Lohn, Sozialversicherungsbeiträge auf Fertigungslohn und Soziallöhne, sonstige auf-

tragsbezogene oder unternehmensbezogene Kosten) auch Wagnis und Gewinn. Ungeachtet 

dessen liegt es im Interesse der Gemeinde als Eigentümerin der Anlagen, dem an der Nutzung 

interessierten Personenkreis ein angemessenes und konstantes Preisniveau zu gewährleisten. Die 

Firma EMB Energie Mark Brandenburg GmbH bindet sich über 36 Monate an einen Endverbrau-

cherpreis von 43,7066 Cent je Kilowattstunde inklusive Mehrwertsteuer. Davon beträgt der Strom-

preis 30,6350 Cent je Kilowattstunde. 

In der Bauleistung nicht inbegriffen ist die Herstellung der Netzanschlüsse. Diese Leistung wird vom 

Netzbetreiber, der E.DIS Netz GmbH, durchgeführt. 
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Die Maßnahme soll nunmehr im Zeitraum 21.05.2019 bis 30.09.2019 umgesetzt werden. Der För-

dermittelgeber hat auf Antrag der Gemeinde die Bewilligungsfrist bereits vom 10.07.2019 auf den 

30.09.2019 verlängert (vgl. Anlage 3, Feststellungsbescheid des Bundes). 

 

Zu zeitlichen Verzögerungen vor der Ausschreibung kam es, weil die Bedingungen so zu formulie-

ren waren, dass der Betrieb der Elektroladeinfrastruktur über einen Zeitraum von mindestens 

sechs Jahren gewährleistet ist. Auch bestand bei auf dem Markt angebotenen Ladesäulenpro-

dukten lange Unklarheit über deren Eichrechtskonformität, obwohl dies Zuwendungsvorausset-

zung ist. 

 

Die konkretisierende Abstimmung zwischen der Gemeinde, dem Netzbetreiber e.dis AG und 

dem (künftigen) Betreiber der Ladestationen EMB GmbH führte zu örtlichen Verschiebungen ein-

zelner Standorten. Die Verschiebungen waren nötig, um der jeweils vor Ort vorhandenen Netz-

kapazität und den individuellen Aufstell- und Anschlussmöglichkeiten für Kfz Rechnung tragen zu 

können. Die nunmehr festgelegten Standorte der Ladestationen sind in Anlage 1 (Übersichtskar-

te) wiedergegeben. 

 

Die für die Maßnahme M-000593 notwendigen Mittel können nur mit vorheriger Genehmigung 

einer überplanmäßigen Ausgabe im Haushalt 2019 bereitgestellt werden. Hierzu liegt ein geson-

derter Beschlussentwurf vor (DS-Nr. 052/19). 
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